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Januar 1953 XXVI. Jahrgang, Nr. 1

""FOURIER
Offizielles Organ des Schweiz. Fourierverbandes und des Verbandes Schweiz. Fouriergehilfen

Wir sind in ein neues Jahr eingetreten. Unseren Freunden und Mitgliedern,
den Lesern unserer Zeitschrift wünschen wir, dass es ihnen Gesundheit, Erfolg und
Glück bringen möge. Die Redaktion hofft auch in diesem Jahre auf eine rege und

erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Lesern.

Das Jahr 1952 hat uns durch die Einführung der neuen Truppenordnung ver-
mehrte Dienstleistungen gebracht. Speziell unsere älteren Kameraden im Land-
wehralter, welche seit Beendigung des Aktivdienstes — vom 2tägigen Einführungs-
kurs für das neue Verwaltungsreglement abgesehen — keinen Militärdienst mehr
leisteten, hatten ihre Ergänzungskurse von 14 bzw. 8 Tagen zu absolvieren. Flie-

von haben sich viele Kameraden in den Vorbereitungskursen der Sektionen über

Truppenbuchhaltung und Menü-Gestaltung gut auf ihren ersten Dienst nach dem

neuen Verwaltungsreglement vorbereitet. Wenn der Kursbesuch nicht möglich war,
so wurden die Aufgaben schriftlich angefordert und die Lösungen zur Korrektur
eingesandt. Diese Vorbereitung hat sicher ihre guten Früchte getragen, sind uns'
doch keine Klagen über schlecht erstellte Buchhaltungen zur Kenntnis gelangt. In
den Berichten, welche in den Tageszeitungen erschienen sind, wird die Ernährung
allgemein als reichlich und gut bezeichnet.

Die Einführung der neuen Truppenordnung bedingte u.a. grosse Verschie-
bungen von Material, Waffen und Munition. Die durch die Neuorganisation ein-

getretene Schwächung der Kampfkraft darf als überwunden betrachtet werden. Die

neugebildeten Einheiten haben sich rasch gefunden. Auch die aus bisherigen Hilfs-
dienstpflichtigen und aus voll ausgebildeten Soldaten entstandenen Luftschutz-
Einheiten machen hievon keine Ausnahme. Nur dort, wo grosse Belastungsproben
wie z.B. gestörte Mobilmachung, Feldbefestigungsübungen usw. zu Beginn des

Dienstes auftraten, zeigten sich Anlaufschwierigkeiten.
Dass unser Volk an der Armee nicht desinteressiert ist, zeigte sich im vergan-

genen Jahre an der Stellungnahme zu den verschiedenen Militärgerichtsfällen. Die
bedauerlichen Todesfälle in einer Berner Aspirantenschule, das unerlaubte Straf-
exerzieren einer Rekruten-Schwadron in Eriswil und die Verweigerung der Gruss-

pflicht durch einen Soldaten in St. Gallen und die heftige Reaktion seitens des be-

troffenen Offiziers haben das Thema „Soldatenerziehung'" nicht zur Ruhe kom-
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mcn lassen. Aus diesen Vorfällen darf aber nicht der voreilige Schluss gezogen
werden, unsere ganze militärische Erziehung sei auf falschem Wege. Im grossen
und ganzen kehren die ausgebildeten Rekruten befriedigt und militärfreundlich
ins zivile Leben zurück.

Der Stimmbürger hatte sich im vergangenen Jahre mit vier Vorlagen zu
befassen, die mit der Rüstungsfinanzierung in Zusammenhang standen. Der
erste Angriff von gewissen Kreisen, dem Bundeshaushalt durch die Abschaffung
der Warenumsatzsteuer die notwendigen Mittel zu entziehen, wurde mit über-
wältigendem Mehr abgeschlagen. Bei der Verwerfung des Volksbegehrens über
eine Vermögensabgabe sind die Mehrzahl der Stimmberechtigten zur Ueber-

zeugung gelangt, dass die Rüstungsfinanzierung Sache des ganzen Volkes sei und
nicht nur desjenigen Teils, „die es haben". Die Verwerfung der Rüstungsfinan-
zierungs-Vorlage der bürgerlichen Parteien und des Bundesrates vom 6. Juli hat
aber überrascht und die Deckung der Rüstungsausgaben wurde auf die lange Bank

geschoben. Dieser negative Entscheid hat aber mit der Schwächung des Wehr-
willens nichts zu tun, denn die überwältigende Mehrheit des Volkes ist sich be-

wusst, dass es keine andere Verteidigung der Freiheit gibt, als diejenige mit den

Waffen, Heute können wir — bündnisfrei — militärisch nicht stark genug sein. Am
5. Oktober wurde schliesslich auch die Luftschutzvorlage wuchtig verworfen. Es

ging dabei um die Frage, ob der Luftschutz eine öffentliche Angelegenheit sei und
in das Gebiet der militärischen Landesverteidigung gehöre, welches nach unserer
Verfassung ausschliesslich durch den Bund zu finanzieren ist, oder od der Haus-

eigentümer und seine Mieter diese Ausgaben zu berappen hätten. Der Bundesrat
hat aus der Verwerfung sämtlicher Vorschläge zur Rüstungsfinanzierung den

Schluss gezogen, dass auf eine solche Finanzierung zu verzichten sei und dafür
die Vorarbeiten für die definitive Bundesfinanzreform beschleunigt weiter zu
führen seien. Hoffen wir, dass diese grosse Aufgabe in den nächsten Jahren zur
Zufriedenheit aller Volksschichten und aller Landesteile gelingen möge.

Wenden wir uns noch kurz den Verbänden zu, aus deren Mitgliedern sich die

meisten Leser des „Fourier" rekrutieren. Die Schweizerische Verwaltungs-Offi-
ziersgesellschaft, die demnächst auf ihr 75jähriges Bestehen zurückblicken darf,
hat im vergangenen Jahr die Leitung der OVOG anvertraut und steht nun unter
dem Präsidium von Oberst Abt, Zollikon.

Im Schweizerischen Fourierverband fand ebenfalls eine Wachtablösung statt,
indem Fourier Hintermeister das Steuer des V erbandsschiffs F o u r i e r
Lang überliess.

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Fouriergehilfen-Verbandes hatte
keine nennenswerten Mutationen zu verzeichnen und steht weiterhin unter der

Leitung von W m. Herrn. Hauser.
Möge auch im Jahre 1953 ein guter Stern über der ausserdienstlichen Tätig-

keit dieser drei Verbände walten und nicht zuletzt auch über unserm Fachorgan,
das vor bald 25 Jahren aus der Taufe gehoben wurde. OK.
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